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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 111-2024 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2024.RRGR.167 

  

Eingereicht am: 03.06.2024 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Fuhrer-Wyss (Burgistein, SP) (Sprecher/in) 

 
 

 Grupp (Biel/Bienne, GRÜNE) 
Martin (Gerolfingen-Täuffelen, EDU) 
Buri (Konolfingen, GLP) 
Stotzer-Wyss (Büren an der Aare, EVP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 06.06.2024 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Unterstützung der Pilotprojekte «Entwicklung Grosses Moos» 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt, 

1. auf der ausgegliederten Fläche der Justizvollzugsanstalt (JVA) Witzwil, die an das Amt 

für Grundstücke und Gebäude zugeteilt wird, angemessene Flächen für die Pilotvorha-

ben des bestehenden Projekts «Entwicklung Grosses Moos» zu berücksichtigen, 

2. bei der Landabgabe, in Übereinstimmung mit der Projektidee der «Entwicklung Gros-

ses Moos», die Interessen der landwirtschaftlichen Produktion und die Schutzinteres-

sen der Natur und Biodiversität gesamtheitlich zu berücksichtigen.  

Begründung: 

Der Kanton Bern hat bekannt gegeben, dass 385 Hektar Landwirtschaftsfläche der JVA 

Witzwil an das Amt für Grundstücke und Gebäude in der Bau- und Verkehrsdirektion zu-

rückgegeben werden sollen. Die JVA Witzwil hat in den letzten Jahren ihre Verantwortung 

gegenüber den Naturwerten wahrgenommen. Zahlreiche Aufwertungsprojekte wurden mit 

verschiedenen lokalen Partnern realisiert, und weitere Projekte sind bereits in Planung, um 

die Flächen der JVA Witzwil ökologischer zu gestalten. Die umgesetzten Massnahmen zei-

gen bereits Wirkung. 
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Ausserdem hat der Regierungsrat in seinen Richtlinien der Regierungspolitik 2023-2026 un-

ter Ziel 5 den folgenden Entwicklungsschwerpunkt definiert: «Die nachhaltige und scho-

nende Nutzung des Bodens als wertvolle und nicht erneuerbare Ressource für Landwirt-

schaft und Wirtschaft wird ebenso gefördert wie Kreislaufwirtschaft und Biodiversität.»1 

Im Sinne dieses Entwicklungsschwerpunkts sind auch diverse Projekte im «Grossen Moos» 

zu verstehen. Dort hat sich der Regierungsrat Folgendes vorgenommen: «Ziel ist die Förde-

rung einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Gemüseproduktion im Seeland, welche 

die Beeinträchtigungen der natürlichen Ressourcen Wasser und Boden auf ein ökologisch 

verträgliches Minimum reduziert.»2 

Dieses Ziel soll im Projekt «Entwicklung Grosses Moos» umgesetzt werden. Aufgrund der 

vielen ökologischen und sozialen Herausforderungen im Grossen Moos hat die Stiftung der 

Wyss Academy for Nature (WA) zusammen mit dem Amt für Landwirtschaft und Natur (LA-

NAT) ein partizipatives Projekt initiiert, das innovative Pilotvorhaben in enger Zusammenar-

beit mit den betroffenen Akteuren entwickeln und umsetzen soll. Teilziele des Projekts sind 

unter anderem die Sicherstellung einer langfristigen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 

unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und sozialen Aspekten, die Steigerung der Bio-

diversität durch Schaffung und Aufwertung von Lebensräumen sowie die Förderung der Ar-

tenvielfalt und die Verbesserung der Ökosystemfunktionen. 

Vertreter der Landwirtschaft, des Umweltschutzes, der Wissenschaft, der Wasserwirtschaft 

und weiterer Fachstellen erarbeiten zurzeit Projekte, um das gemeinschaftliche Ziel zu er-

reichen. Für die Umsetzung dieser Pilotvorhaben benötigt das Projekt Flächen, auf denen 

die neuen Ansätze getestet und evaluiert werden können. Dafür eignet sich die Neuzutei-

lung der Fläche bei Witzwil hervorragend. Zum einen liegen sie im Projektperimeter des 

«Grossen Mooses» und zum anderen weist die Fläche organische Böden sowie einen ho-

hen ökologischen Wert auf. Dies prädestiniert die Fläche für die Umsetzung der geplanten 

Pilotvorhaben. 

Die Erkenntnisse aus den Vorhaben tragen dazu bei, die Zukunftsfähigkeit der Landwirt-

schaft vor Ort zu verbessern, die Bodenerosion aufzuhalten und das Ökosystem im Gros-

sen Moos zu stärken. Mit der Motion wird der Regierungsrat angehalten, die bisher erfolg-

ten Projektschritte erfolgreich in die nächste Phase zu führen. 

Begründung der Dringlichkeit: Ein Projektteam ist an der Arbeit, Vergabevorgaben zu definieren.  

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 

                                                   
1 Vgl., Ziel 5 der Richtlinien der Regierungspolitik 2023-2026, S. 10. 
2 Vgl., Projekte der Umweltstrategie: Nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen Wasser und Boden im Drei-Seen-Gebiet. 

https://www.api.news.apps.be.ch/api/news/3033925b-1ab1-4d80-b4eb-9112bdbc000b/content/5f4142c8-accf-4d90-86d2-c009f7169999/assets/preview/aed89deb-1c20-401e-89d0-ef7c62a90108/2023-01-18-regierungsrichtlinien-2023-2026-de.pdf
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/umwelt/boden.html
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